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Buchbauer (sitzend), Daniel 

Cohen, Nadja Swarovski, 
Mathias Margreiter. 
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GEORG SCHIMA 

Das Recht in Gottes Hand? 

it dem Buwog-Strafverfahren wurde dem Rechtsstaat - völlig 
unabhängig vom ergangenen Urteil - kein guter Dienst erwiesen. 

II' 

l 

Nach elf Jahren, davon drei Jahren 
Hauptverhandlung mit 168 Ver 

handlungstagen, hat das Gericht im 
spektakulärsten Wirtschaftsstrafprozess 
seit Langem die Hauptangeklagten Karl 
Heinz Grasser & Co zu mehrjährigen 
Haftstrafen verurteilt. In so einem Indizi 
enprozess ist ein Gericht, das sein Hand 
werk beherrscht, ohne Probleme in der 
Lage, sowohl ein verurteilendes als auch 
ein freisprechendes Erkenntnis derart zu 
begründen, dass es einer Anfechtung vor 
dem OGH mit hoher Wahrscheinlichkeit 
standhält. 

Das hängt - nicht nur, aber auch - mit 
einer Eigenheit des bei Wirtschaftsstraf 
prozessen üblichen schöffengerichtlichen 
Verfahrens zusammen: Denn da ist die 
Beweiswürdigung des Erstgerichtes in 
der Instanz nicht bekämpfbar. Was 
Strafverteidigern traditionell ein Dorn im 
Auge ist, wird von Richtern und Staats 
anwälten ebenso traditionell verteidigt, 
Aber vor allem für Zivilrechtsjuristen ist 
die Unanfechtbarkeit der Beweiswür 
digung nur schwer verständlich, denn 
selbst in einem Prozess über 10.000 Euro 
kann die zweite Instanz die Beweiswürdi 
gung des Erstgerichtes überprüfen und 
bei schweren Fehlern umstoßen. Ent 
scheidet hingegen ein Schöffengericht 
über zehn oder gar fünfzehn Jahre Haft - 
z. B. im Untreueprozess gegen einen 
Bankdirektor, so gilt das nicht. 

GEORG SCHIMA ist Rechts 
anwalt in Wien und Honorar 
professor an der WU Wien. Er 
ist in-den Buwog-Prozess weder 
involviert noch für einen der in 
diesem Verfahren Angeklagten 
tätig. 

Die Regelung wird u. a. damit begrün 
det, dass ohnehin ein aus zwei Be 

rufsrichtern und zwei Laienrichtern zu 
sammengesetzter Senat entscheide. Das 
Buwog-Verfahren hat aber einmal mehr 
gezeigt, dass dieses Argument nicht trägt. 
Der Medienberichterstattung zufolge, ha 
ben die drei anderen Richter an 168 Ver 
handlungstagen nicht eine einzige Frage 
(!) gestellt: ein Armutszeugnis für die 
Schöffengerichtsbarkeit und ein Beleg da 
für, dass es eben kein Korrektiv zum vor 
sitzenden Richter bzw. zur vorsitzenden 
Richterin gibt. 

Und ebendiese Tatsache macht den 
Makel, der dem Buwog-Strafverfahren 
anhaftet, umso deutlicher: Die Vernei 
nung der Befangenheit der vorsitzenden 
Richterin war eine Fehlentscheidung. 

Befangen ist ein Richter nämlich 
schon dann, wenn der bloße Anschein 
besteht, er könnte in der Angelegenheit 
nicht frei von sachfremden Interessen 
entscheiden. Auf den Nachweis tatsächli 
cher Befangenheit kommt es gerade nicht 
an, sondern darauf, ob ein objektiver, ver 
ständiger Beobachter bei Kenntnis der 
Sachlage annehmen kann, der Richter 
würde unbefangen entscheiden. 

Im vorliegenden Fall wird kein verstän 
diger Beobachter annehmen, dass eine 
Richterin völlig unbeeindruckt ist, wenn 
sie während der drei Jahre dauernden 
Hauptverhandlung jeden Abend zu Hause 
ihren Mann trifft, der den Hauptangeklag 
ten in einem Tweet (es gab mehrere ein 
schlägige) unverhohlen als Verbrecher ein 
stufte. Und kein verständiger Beobachter 
wird glauben, dass die Richterin mit ihrem - 
denselben Beruf ausübenden - Mann drei 
Jahre lang nicht über den Prozess spricht, 
der das ganze Land beschäftigt. 

Diese Rechtslage wurde auch von 
fachkundigen Journalisten ver 

kannt. So las man jüngst, die Richterin 
habe den Befangenheitsvorwurf „durch 
ihre objektive Verhandlungsführung ein 
drucksvoll widerlegt". Das konnte sie 
aber gar nicht, denn darauf kommt es 
nicht an. Abgesehen davon: Woran er 
kennt man überhaupt „objektive Ver 
handlungsführung"? Dass die Angeklag 
ten und ihre Verteidiger ausreden dürfen 
und nicht angeschrien werden? Ein Rich 
ter kann innerlich maximal befangen und 
parteilich sein, ohne sich - soziale Intelli 
genz vorausgesetzt - das Geringste an 
merken zu lassen. Genau deshalb und 
wegen der Unüberprüfbarkeit der Be 
weiswürdigung im Schöffenverfahren ist 
es aus rechtsstaatlicher Sicht so wichtig, 
dass Richter, bei denen der bloße An 
schein der Befangenheit besteht, ein 
Verfahren nicht führen dürfen. 

Dem Antrag der Angeklagten auf Ab 
lehnung der Richterin wurde nicht statt 
gegeben. Es hieß, anderenfalls werde es 
zu einer weiteren Verzögerung um min 
destens ein Jahr kommen. Der Rechts 
staat hätte sich diesen „Luxus" aber leis 
ten müssen! Auch wenn es unrealistisch 
scheint: Die Hauptverhandlung müsste 
wiederholt werden. Wird der Fehler nicht 
korrigiert, haftet gerade dem so bedeut 
samen Buwog-Prozess ein Makel an, der 
den Herren Grasser, Meischberger und 
Hochegger das Argument eröffnet, in 
einem Verfahren verurteilt worden zu 
sein, das einen ganz zentralen „Fair-Trial- · 
Grundsatz" verletzt hat .. 

Es geht, wohlgemerkt, nicht um in 
haltliche Kritik an dem Urteil: Es ist 
durchaus möglich, dass am Ende dasselbe 
Ergebnis herauskommt. ii 
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